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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §10 Abs1 Z4 idF 2004/I/077;

AVG §37;

AVG §58 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2005/08/0041 E 20. Dezember 2006 RS 1

Stammrechtssatz

Das Arbeitsmarktservice kann einen Arbeitslosen nach § 10 Abs. 1 Z. 4 AlVG au:ordern, ausreichende Anstrengungen

zur Erlangung einer Beschäftigung nachzuweisen. Wird eine solche Au:orderung dahingehend konkretisiert, dass der

Arbeitslose in bestimmter Zeit eine bestimmte Zahl von Bewerbungen nachweisen soll, kann dies aber nichts daran

ändern, dass der Arbeitslose dennoch nur nachweisen muss, dass er ausreichende Anstrengungen zur Erlangung einer

Beschäftigung gemacht hat. Es ist Aufgabe der Behörde zu beurteilen, ob die nachgewiesenen Anstrengungen unter

den konkreten Verhältnissen vor dem Hintergrund des - ebenfalls darzustellenden - Umfeldes auf dem konkret in

Frage kommenden Teil des Arbeitsmarktes nach den persönlichen Verhältnissen des Arbeitslosen ausreichend waren

oder nicht. Kommt sie zum Ergebnis, die Anstrengungen seien nicht ausreichend, hat sie ihre diesbezüglichen

Erwägungen in der Begründung des Bescheides darzulegen. Die Bescheidbegründung hat eine Würdigung der

Anstrengungen zu enthalten. Hiebei ist das Gesamtverhalten des Arbeitslosen von der Au:orderung bis zur Erlassung

des erstinstanzlichen Bescheides zu beurteilen (vgl. zu im Wesentlichen gleichlautenden früheren Fassungen der §§ 9

und 10 AlVG die hg. Erkenntnisse vom 8. September 1998, Zl. 96/08/0241, vom 26. Jänner 2000, Zl. 95/08/0030, vom 19.

Oktober 2001, Zl. 99/02/0155, und vom 20. April 2005, Zl. 2004/08/0169).
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